
der LPG gelegen, zurück. Die LPG ist nicht verpflich
te t, dem. Mitglied das eingebrachte to te und lebende 
Inventar zurückzugeben. Sie ist berechtigt, das Inventar 
nach dem geringen Taxwert in bar auszuzahlen. Saat
gut und F utter bis zur neuen Ernte stehen dem aus
getretenen M itglied ebenfalls nicht zur Verfügung. Fer
ner wird es anteilmäßig m it den kurzfristigen Krediten  
belastet, die größtenteils für die Stützung der Löhne 
(AEH ) auf genommen wurden.

DOKUMENT 327

Pinnow, den 10. 4. 54

Der ehemalige Genossenschaftsbauer Siegfried Stolz
m ann und dessen F rau  W ally Stolzm ann haben im 
Jah re  1953 folgende A rbeitseinheiten (AEH ) geleistet:

Stolzm ann Siegfried 222,47 AEH
Stolzm ann W ally 127,62 „

350,09 AEH

Im  Produktionsplan 1953 w aren pro AEH 7,50 DM ein
geplant. Dieses ergib t die Summe von 2 625,68 DM.
Sie haben als Vorschuß erhalten  2 067,— DM (70 »/o 
der A EH ).
So daß sie noch 558,68 DM bekommen m üßten.

A uf Grund unseres Jahresabschlusses ergab sich der 
W ert einer AEH von 1,62 DM,
so daß Stolzm ann nach seinen geleisteten AEH erhält: 

350,09 AEH X 1,62 DM =  567,14 DM 
F ü r Bodenanteil erhält Stolzm ann 74,37 DM

641,51 DM

Da der Koll. Stolzm ann schon im Laufe des Jah res 1953 
2 067,—■ DM als Vorschuß erhalten  hat, 

auf Grund dessen, daß w ir nur m it 1,62 DM pro AEH 
abgeschlossen haben, m uß Koll. Stolzm ann noch 
1 425,49 DM zurückzahlen. * •

Produktionsgem einschaft 
„Freunde der Sowjetunion“

Pinnow.
gez. U nterschrift

•

Mit welch rigorosen Maßnahmen Forderungen gegen 
ehemalige Produktionsgenossen eingetrieben oder w e
nigstens sicher gestellt werden, zeig t folgender A rrest
befehl.

DOKUMENT 328

A rrestbefehl

G eschäftsnum m er:
3 G/V. 105/55

In  Sachen der LPG „W alter U lbricht“ 
aus F alkenberg /E lster

Gläubigerin,
— Prozeßbevollm ächtigter: ./.

1. die L andarbeiterin  E lfriede K l o s e ,
2. den Landarbeiter W ilhelm K l o s e ,
3. die L andarbeiterin  H erta  K l o s e ,

zu 1) u. 2) w ohnhaft in Falkenberg/E ., O rtsteil 
Kiebitz

zu 3) w ohnhaft in Reinsdorf N r. 32, Kreis 
Greiz,

Schuldner

Die Gläubigerin h a t geltend gem acht, daß ih r gegen 
die Schuldner

anteilig  zurückzuzahlender K redit und 
fü r  zuviel gezahlte A rbeitseinheiten ein Anspruch auf 

gegen den Schuldner zu 1) . . . .  4 130,— DM
gegen den Schuldner zu 2) . . . .  4 250,12 DM
gegen die Schuldnerin zu 3) . . . .  4 230,—  DM

zustehe, und daß die V ollstreckung wegen desselben ge
fäh rdet sei, weil die A ntragsgegner Gegenstände höchst
wahrscheinlich veräußern  wollen und bereits diese zum 
V erkauf an  D ritte  angeboten haben.
Die A ntragstellerin
h a t diese Behauptung glaubhaft gem acht durch A ntrag  
und eidesstattliche V ersicherung vom 19. Jun i 1955.
W egen der bezeichneten Ansprüche 
wird daher der dingliche A rrest auf Höhe

gegen die Schuldnerin zu 1) . . . .  4 130,— DM
gegen den Schuldner zu 2) . . . .  4 250,12 DM
gegen die Schuldnerin zu 3) . . . .  4230,— DM

angeordnet.
Durch H interlegung von 12 610 DM 12 Dpf (in Buch
staben : Zwölf tausendsechshundertzehn 12/100 D-M ark 
— D-Pfennig)

wird die Vollziehung dieses A rrestes gehem m t und die 
Schuldner zu dem A nträge auf Aufhebung des vollzoge
nen A rrestes berechtigt.

H erzberg/Elster, den 20. Jun i 1955

Das K reisgericht
gez. Junge 

R ichter am  K reisgericht
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